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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/18/12209
öffentlich
06.02.2018
Maria Schultz

8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz im Zusam-
menhang mit der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt 
Klütz "Strand an der Wohlenberger Wiek - Regelung der Infrastruk-
tur"
Hier: Abwägungsbeschluss über den Vorentwurf
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz hat das Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und nach § 4 Abs. 1 
BauGB mit dem Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am Aufstellungsverfahren betei-
ligt und haben Stellungnahmen abgegeben. Die Öffentlichkeit hat in der Zeit vom 10. Mai 
2016 bis zum 14. Juni 2016 Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Es wurden keine Stel-
lungnahmen von der Öffentlichkeit zum Vorentwurf abgegeben. 

Die Erkenntnisse aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren fließen überwiegend in die 
Erarbeitung der Entwurfsunterlagen ein.
Maßgeblich sind die Belange der FFH- und SPA-Problematik, die unter Berücksichtigung der 
Natura 2000-Schutzgebietskulisse zu betrachten sind. Für das Vogelschutzgebiet liegt ein 
Managementplan nicht vor. Für das FFH-Gebiet liegt ein Managementplan von 2006 vor. Die 
Eingriffs-/Ausgleichsregelung ist unter Berücksichtigung der Zielsetzungen zu erstellen. Die 
Anforderungen an die Bebauung im Gewässerschutzstreifen sind zu überprüfen. Die Regu-
lierung der Zahl der Parkplätze (vorher/nachher) ist dazustellen. In Bezug auf Auswertungen 
zum Schall, Schutzansprüche von Bebauung im Bereich der Ferienanlage Ostseeblick in 
Niendorf gegenüber dem Parkplatz an der Wohlenberger Wiek im Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 32 werden aus Sicht der Stadt Klütz nicht gesehen. Die Entfernung ist ausrei-
chend bemessen. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist entsprechend 
nachzuweisen.
Im Zusammenhang mit der SPA- und FFH-Problematik sind Maßnahmen zum Strandbe-
reich, die im Bebauungsplan Nr. 15 erforderlich wurden, mit zu untersuchen. Der Status der 
Biotope ist zu berücksichtigen. Neben dem Gewässerschutzstreifen sind auch die Anforde-
rungen an den Hochwasserschutz entsprechend zu berücksichtigen. Hochwasserschutz-
maßnahmen sind nicht vorgesehen. Der Stand des Landschaftsplanes wird der Behörde zur 
Verfügung gestellt.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:

1. Die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und 
der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belan-
ge nach § 4 Abs. 1 BauGB und der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 
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2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen hat die Stadt Klütz unter Beachtung 
des Abwägungsgebotes geprüft. 
Im Rahmen der Abwägung ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 macht sich 
die Stadt Klütz zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. Stel-
lungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Abwägungstabelle

2 von 66 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2018-________- 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz i.Z.m. dem Bebauungsplan Nr. 32 „Strand an der Wohlenberger Wiek“ der Stadt Klütz 

 1 
 

3 von 66 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2018-________- 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz i.Z.m. dem Bebauungsplan Nr. 32 „Strand an der Wohlenberger Wiek“ der Stadt Klütz 

 2 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Hinweise zur Beteiligung der Fachdienste werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Äußerungen und Hinweise werden nachfolgend behandelt und werden je nach 
Bewertung bei der Bearbeitung berücksichtigt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 

4 von 66 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2018-________- 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz i.Z.m. dem Bebauungsplan Nr. 32 „Strand an der Wohlenberger Wiek“ der Stadt Klütz 

 3 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
 
Zu 1. 
Die Planbegründung wird ergänzt. Durch die Bündelung können die Besucher 
konzentriert zu Ver- und Entsorgungseinrichtungen gebracht werden und letztlich die 
Ver- und Entsorgung bzw. Infrastruktur besser genutzt werden. Die Strandzugänge 
können zugunsten der Sicherheit der Querung der Straße gebündelt werden. Es ist ein 
eindeutig ein Zielverkehr zu sehen, der sich auf dem Strand durch die entsprechenden 
Bewirtschaftungspunkte fortsetzen kann. Durch die Verbesserung der Infrastruktur wird 
keine erhöhte Beeinträchtigung für FFH- und SPA-Gebiete gesehen. Die Zahl der 
Besucher wird sich aufgrund der Strandkapazität nur unwesentlich ändern. Es ist jedoch 
unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher, umweltrechtlicher und hygienischer 
Anforderungen besser, dies so zu nutzen. Die Begründung wird ergänzt. 
 
Zu 2. 
Der Plangeltungsbereich wird nur noch Flächen, die innerhalb des Plangebietes sind, 
enthalten bzw. Festlegungen zu Flächen treffen, die sich innerhalb des 
Plangeltungsbereiches befinden. 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Grünflächendarstellung wird überprüft. 
Eine Inanspruchnahme für Ausgleich und Ersatz ist gegebenenfalls vorgesehen. 
Gegebenenfalls verbleibt es auch bei der bisherigen Nutzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Das Sondergebiet für Versorgung und Infrastruktur wird im Bebauungsplan weiter 
differenziert. Diese Differenzierung kann auch auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
und in der Begründung beachtet werden. 
 
Zu 5. 
Die nachrichtliche Übernahme wird entsprechend gekennzeichnet. 

 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
Überprüfung der Nutzung für die 
Flächen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 6. 
Die Ausgleichsanforderungen werden entsprechend geprüft und beachtet. 
 
 
Zu 7. 
Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Umweltbelange 
bestehen. 
 
Zu 2. 
Das StALU wurde als zuständige Behörde/Wasserbehörde beteiligt.  
 
Zu 3. 
Die Anforderungen werden berücksichtigt. 
 
 
 
Zu 4. 
Die Anforderungen werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
Zu 5. 
Das Erfordernis zur schadlosen Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers wird 
beachtet. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Die Belange sind zu regeln. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 6. 
Die Zielsetzung wird verfolgt, das Oberflächenwasser ortsnah zu versickern oder schadlos 
abzuleiten. 
 
Zu 7. 
Die Anforderungen an die schadlose Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers sind 
zu prüfen und zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu 8. 
Die Rechtsgrundlagen werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
Zu 2. 
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung wird präzisiert. Die Prüfung vorhandener Bauleitpläne 
erfolgt. Es wird weiterhin von einem Verträglichkeitsnachweis ausgegangen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Verträglichkeitsprüfung wird unter Berücksichtigung des Kenntnistandes ergänzt. 
Dabei ist beachtlich, dass eine verbindliche Managementplanung nicht vorliegt. Die Stadt 
Klütz wird die Auswirkungen ihres Vorhabens auf die europäische Schutzgebietskulisse 
überprüfen. Dabei wird auch der saisonale Charakter eine Rolle spielen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die § 20-Biotope werden überprüft. Dies erfolgt maßgeblich auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Das Antragsverfahren wird entsprechend geführt und die Anforderungen mit der Behörde 
abgestimmt. Der Gewässerschutzstreifen wird dargestellt. 
 
 
 
 
 
Zu 6. 
Die Anforderungen an den Baumschutz werden unter Berücksichtigung der konkreten 
Vermessung geprüft und berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
Die Überprüfung erfolgt maßgeblich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die 
Eingriffsintensität ist zu minimieren. 
 
 
 
Zu 8. 
Die Stadt Klütz überprüft die bisher vorliegenden Unterlagen zum Landschaftsplan. Es 
liegen Vorentwürfe zum Landschaftsplan vor. Möglicherweise genügt es, diese 
Kenntnisse der Behörde bereits zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9. 
Die Rechtsgrundlagen sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
D 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass abfallrechtliche Belange nicht berührt sind. 
 
 
E 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange vorhanden sind. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bodenveränderungen vorhanden sind jedoch 
auch keine Gewähr dafür übernommen wird. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bodenschutzrechtliche Belange durch die 
Planänderung nicht betroffen sind. 
 
Zu 4. 
Mitteilungspflichten werden beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
F 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass immissionsschutzrechtliche Belange nicht 
betroffen sind. 
 
G 
 
Zu 1. 
Das Baudenkmal (Meilenstein) wird beachtet. 
 
Zu 2. 
Die unmittelbare Umgebung des Denkmals wird nicht wesentlich verändert. Stellplätze 
und Parkplätze sind bereits jetzt vorhanden. Die Anlagen für Versorgung und 
Infrastruktur, die zwingend erforderlich sind, werden den gesamtheitlichen Eindruck nicht 
wesentlich verändern. Die Darstellung des Meilensteines erfolgt. Die Belange werden auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung abschließend geklärt. 
 
Zu 3. 
Die Auswirkungen auf Denkmale sind darzulegen. 
 
Zu 4. 
Die Belange des Bodendenkmalschutzes sind zu beachten und entsprechend den 
Zielsetzungen zu begründen.  
 
Zu 5. 
Die Ausführungen zu Bodendenkmalen und die Bewertung werden ergänzt. 
 
Zu 6. 
Die Hinweise sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
F 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 0. 
Siehe nachfolgende Behandlung der Stellungnahme. 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen vorgetragen 
werden. 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Verfahren der Neuregelung der 
Eigentumsverhältnisse durchgeführt wird und keine Bedenken und Anregungen 
vorgetragen werden. 
 
 
 
 
 
 
3.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 1. 
Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Aufgabe wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Die Hinweise werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
Zu 4. 
Der Managementplan ist bisher noch nicht abgeschlossen und kann immer noch nicht als 
Beurteilungsgrundlage gelten. 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die rechtliche Sicherung des Natura 2000-Gebietes ist mittlerweile erfolgt. Der 
Managementplan wird für die Bearbeitung zugrunde gelegt. 
 
 
 
Zu 6. 
Unter Berücksichtigung der konkreten Standortanforderungen Parkplatz am Strand, der 
für die Stranderholer notwendig ist, wird die Prüfung vorgenommen. Die Kapazität des 
Parkplatzes und die Kapazität des Strandes sind begrenzt. Dies wird in der 
Verträglichkeitsvorprüfung eine entsprechende Rolle spielen. 
 
Zu 7. 
Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
3.2. 
 
Zu 1. 
Die Anforderungen an den Hochwasserschutz werden beachtet und in den Unterlagen 
dargestellt. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
Zu 2. 
Die Anforderungen an den Gewässerschutzstreifen sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Zielsetzungen werden so formuliert, dass keine Schutzmaßnahmen erforderlich 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Einsichtnahme in die Hochwassermanagementrisikoanalyse wird Grundlage für die 
Bearbeitung. 
 
 
 
 
 
 
3.3. 
 
Zu 1. 
Die Belange der Altlasten wurden überprüft. Der Landkreis wurde beteiligt. Altlasten 
wurden nicht bekanntgegeben. 
 
Zu 2. 
Hinweise werden beachtet. 

 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
4. 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine immissionsschutz- oder abfallrechtlichen 
Belange entgegenstehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Zielsetzungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Die Begründung wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange sowie Belange des 
Energiewirtschaftsgesetzes berührt sind. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen oder Anträge dafür 
vorliegen. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgebracht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass das LUNG zu den eingereichten Unterlagen der 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz keine Stellungnahme abgibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Lagebeschreibung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Die Zielsetzung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Zu 5. 
Die Zielsetzung ist richtig wiedergeben. Die Abstimmung zu den Zufahrten erfolgt im 
Rahmen der weitergehenden Planung im Detail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 6. 
Das Straßenbauamt ist bei entsprechenden Ausbauabsichten mit den Unterlagen zu 
beteiligen. 

 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Bahn keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Bahnstrecke befindet sich außerhalb der Planung und des Plangeltungsbereiches. 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. Weitergehende 
Erörterungen und Abstimmungen erfolgen im Zuge fortführender Planungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Wiedergabe der Zielsetzungen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Ausführungen werden ergänzt. 
 
Zu 3. 
Die Löschwasserbereitstellung wird durch das Amt Klützer Winkel für die Stadt Klütz 
geregelt. 
 
Zu 4. 
Das Abstimmungserfordernis besteht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

37 von 66 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2018-________- 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz i.Z.m. dem Bebauungsplan Nr. 32 „Strand an der Wohlenberger Wiek“ der Stadt Klütz 

 36 
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Planungsabsicht keine Bedenken 
bestehen. 
 
Zu 2. 
Der Leitungsbestand wird zu den Verfahrensunterlagen genommen. Auf nachfolgende 
Abstimmungen in Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren wird verwiesen. 
 
Zu 3. 
Hinweise zur Abstimmung vor Bauarbeiten werden in der Begründung genutzt. Auf das 
Verfahren wird hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 4. 
Hinweise zu Baumpflanzungen sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Hinweise zu Kabeln sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
Zu 6. 
Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der Gasversorgung Wismar Land 
GmbH vorhanden sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
Zu 2. 
Die aus Sicht der Stadt Klütz erforderlichen Behörden und TÖB werden beteiligt. Das 
Beteiligungsverfahren wird entsprechend durchgeführt. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Die Bodendenkmale werden berücksichtigt. 
 
Zu 2. 
Die Ausführungen zu Denkmalen werden ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 3. 
Die Bodendenkmale werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Hinweise zu Bodendenkmalen werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Hinweise werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der landesrelevanten Gefahrenabwehr 
keine Bedenken bestehen.  
 
Zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Die Anforderungen an den Brandschutz sind zu erfüllen. 
 
Zu 3. 
Hinweise auf Kampfmittelfunde bzw. Kampfmittelauskünfte werden beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen geplant sind und keine Anlagen 
vorhanden sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und Bedenken vorgetragen 
werden. 
 
Zu 2. 
Die Stadt Klütz geht davon aus, dass der BBL M-V die genannten Ressorts, die aus Sicht 
des BBL M-V wichtig sind, gesondert beteiligt. Die Stadt Klütz hat die aus ihrer Sicht zu 
beteiligenden Behörden und TÖB beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange berührt sind jedoch keine Bedenken 
bestehen, sofern die Parameter eingehalten werden. Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine weitere Beteiligung nicht erforderlich ist. 
 
Zu 3. 
Eine Erklärung über die Anforderungen bei veränderter Höhe wird entsprechend beachtet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben werden. 
 
Zu 2. 
Weitergehende Gutachten sind nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Es werden keine Einwendungen erhoben. 
 
Zu 2. 
Es ist zu sichern, dass die Zustimmung in Aussicht gestellt wird. Die überbaubaren 
Flächen sind im Plan dargestellt. Dies wird im weiteren Verfahren nach § 4 Abs. 2 
BauGB geregelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen.  
? Regelung im Verfahren nach § 
4 Abs. 2 BauGB oder gesondert. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bodenrechtliche 
Relevanz in Form von Festsetzungen wird dadurch nicht entfaltet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. 
Unter Berücksichtigung der nunmehr vorliegenden Stellungnahme zum Bebauungsplan 
Nr. 32 wird eine Überprüfung vorgenommen. 
 
Zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Die Planbegründung wird ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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Zu 1. 
Die Vollmacht wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden bzw. berührt sind. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände gegen das Vorhaben bestehen. 
 
Zu 4. 
Die Anforderungen an die Abstimmungen bei Veränderungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es schließt sich ohnehin das Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB an. 
 
Zu 5. 
Es ist selbstverständlich, dass die Stellungnahme nur für den angefragten Bereich gilt. 
 
Zu 6. 
Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen und weitergehend beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken bestehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Die Zuständigkeit der Landgesellschaft wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine landeseigenen bzw. Flächen der 
Landgesellschaft im Verfahrensgebiet/im Geltungsbereich liegen und somit keine Belange 
betroffen und keine Anregungen gegeben werden. 
 
Zu 3. 
Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan Nr. 32 
lag mittlerweile zur Stellungnahme vor. Die Anforderungen an die Bewirtschaftung sind 
zu beachten. In der Stellungnahme zum Bebauungsplan wird auf den Erhalt des Grabens 
orientiert. Dieser soll ohnehin erhalten bleiben. Somit wird davon ausgegangen, dass die 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers gesichert werden kann. Die Belange sind 
entsprechend abzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht nachteilig berührt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1. 
Die Stadt Klütz nimmt die Ausführungen der Stellungnahme des Landesjagdverbandes 
zur Kenntnis. Diese Stellungnahme betrifft nicht den vorliegenden Bebauungsplan, 
sondern wohl die Planungen der Stadt Klütz in Goldbeck, den Bebauungsplan Nr. 35 
und die damit im Zusammenhang stehende Flächennutzungsplanänderung. Für die 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Stellungnahme nicht von Belang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen und keine Belange 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen und keine Belange 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen und keine Belange 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen und keine Belange 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen und keine Belange 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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